
Bauleitplanung 

Bebauungsplan Nr. 66 Kreuzstraße V 
 
Abwägungsvorschlag nach der Veröffentlichung vom 02.04.2025 bis 16.04.2025 
 
Der Markt Bad Endorf hat in der Sitzung am 26.10.2021 die Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 66 Kreuzstraße V im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB beschlossen und 
den Entwurf gebilligt. In der Sitzung vom 21.03.2023 wurde die Abwägung der Stellung-
nahme der Behörden und Trägern öffentlicher Belange sowie in der Sitzung vom 25.02.2025 
wurde die Abwägung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit durchgeführt und gebilligt. 
 
Vom 02.04.2025 bis 16.04.2025 wurde die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit (gem.§ 3 
Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB) sowie der Behörden und Trägern öffentlicher Belange 
(gem. § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB) durchgeführt.  
 
 

A. Behandlung der im Rahmen der Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
 
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange ohne Anregungen, Einwendungen, Be-
denken oder Hinweisen 
 
Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden haben keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan erhoben bzw. ihr Einverständnis mit der Planung erklärt oder mitgeteilt, 
dass sie von der Planung nicht berührt sind. 
 

Nr.  Name/ Bezeichnung  Datum  

1 Regierung von Oberbayern- Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 03.04.2025 

2 Landratsamt Rosenheim, Untere Immissionsschutzbehörde 09.04.2025 

3 Landratsamt Rosenheim, Wasserrecht 09.04.2025 

4 Telekom 09.04.2025 

5 Vodafone 08.04.2025 

6 Gemeinde Söchtenau 01.04.2025 

 
 
Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange mit Anregungen, Einwendungen, Bedenken  
oder Hinweisen 
 

Nr.  Name/ Bezeichnung  Datum  

1 Landratsamt Rosenheim, Bauleitplanung 11.04.2025 

2 Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 01.04.2025 

3 Staatliches Bauamt 16.04.2025 

4 Deutsche Bahn AG 16.04.2025 

5 Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde 17.04.2025 

  



1. Landratsamt Rosenheim, Bauleitplanung, Schreiben vom 11.04.2025 

 
 
Abwägungsvorschlag 
Die Stellungnahme vom 11.04.2025 mit den Hinweisen zu Bekanntmachung wird zur Kennt-
nis genommen.  
 
Festsetzung A 3.2 
Die Festsetzung zur zulässigen Gesamt-Grundflächenzahl (GRZ) beziehen sich jeweils auf 
die Einzelgrundstücke. Aufgrund der unterschiedlichen, städtebaulichen Anforderungen die 
sich aus der Grundstücksgröße, -lage und –zuschnitt ergeben wurde eine Differenzierung 
der jeweils zulässigen Grundfläche (A3.1 und A 3.1.1) bezogen auf den Bauraum und der 
Gesamt-GRZ (A 3.2) bezogen auf das jeweilige Grundstück festgesetzt.  



So handelt es sich beispielsweise bei den Fl. Nrn. 463/2, 463/3 und 463/4 um ein Grund-
stück (Grundbuch), das mit einem Gebäude überplant ist. Während die Grundstücke mit den 
Fl. Nrn. 466/4 und 468 jeweils mit mehreren Einzelgebäuden (Baufenster) überplant sind, die 
jedoch für die Unterbringung des ruhenden Verkehrs wiederum in einem funktionellen Nut-
zungszusammenhang (Tiefgarage) stehen. Eine detaillierte Erläuterung zu den Festsetzun-
gen der Gesamtversiegelung (siehe Festsetzungen A 3.1, A 3.1.1 und A 3.2 sowie A 3.2.1) 
ist in der Begründung dokumentiert und durch die Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzun-
gen mittels Perlschurlinie (A 1.2) eindeutig geregelt.  
Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen. 
 
Festsetzung A 6.4 
Die Flachdachfestsetzung gilt nur an zwei Teilbereichen innerhalb des Bebauungsplans. 
Dies ist eine kleine Fläche im Osten der Fl. Nr. 463/3, die als Dachterrasse ausgeführt wer-
den kann, siehe hierzu auch die Festsetzung zur Wandhöhe gem. A 3.5.1. 
Zudem kann auf der Fl. Nr. 466/4 im Südwesten ein Teilbereich als Verbindungs- und Er-
schließungszone zwischen den Gebäuden an der Wasserburger Straße mit einem Flach-
dach oder Satteldach ausgeführt werden. Bei einem Flachdach ist eine Überschreitung für 
technische Aufbauten z.B. Aufzug für die barrierefreie Ausführung, zulässig, siehe A. 3.5.1. 
Alternativ kann hier zu Gliederung der Bebauung auch ein Firstwechsel erfolgen. Die Fest-
setzung ist bewusst so gewählt um dem Bauherrn ein flexible Fassaden- und Dachgestal-
tung zu ermöglichen.  
Es erfolgt keine Änderung der Planunterlagen 
 
Festsetzungen A 12.2 und A 12.3  
Die Altlasten im gekennzeichneten Bereich wurden zwischenzeitlich beseitigt. Eine entspr. 
Bestätigung seitens des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim (WWA Ro) vom 13.03.2025 
liegt vor. Nachdem die Tankanlagen durch Aushub beseitigt worden sind und auch eine Prü-
fung auf vorhandene Bodenverunreinigungen vorgenommen wurde, besteht kein Grund 
mehr für besondere Auflagen zum Bodenschutz, wie unter Punkt 12 des Entwurfes festge-
legt. Eine besondere zu beachtende Gefährdung von Schutzgütern, die im Zusammenhang 
mit einer Bebauung stehen, besteht nach momentanem Kenntnisstand des WWA Ro nicht 
mehr, siehe Mail vom 08.05.2025. 
 
Daher entfallen die Festsetzungen zum Bodenschutz unter A 12 ff vollständig. 
In der Satzung wird unter C Hinweise folgende Information zu den Meldepflichten nach Art. 1 
BayBodSchG ergänzt: 
Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist un-
verzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG). 
Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aus-
hubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 
 
Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Planunterlagen werden gem. dem Abwägungsvorschlag angepasst. 
 
Abstimmungsergebnis:  
17  :  0  
 
  



2. Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Schreiben vom 01.04.2025 

 
Abwägungsvorschlag:  
Die Hinweise zum Umgang mit ölverunreinigtem Erdreich werden in der Satzung unter C 
Hinweise Bodenschutz redaktionell ergänzt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise zum Umgang mit ölverunreinigtem Erdreich werden gem. Abwägungsvorschlag 
unter C Hinweise redaktionell in der Satzung ergänzt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
17  :  0 
  



3. Staatliches Bauamt Rosenheim, Schreiben vom 16.04.2025 

 
  



 



 
 



 
 

Abwägungsvorschlag:  
 
Zufahrten über ST 2092 - Wasserburger Straße 

 Fl. Nr. 468  
Aktuelle Zufahrtsbreite an der Nordgrenze in der Planzeichnung ca. 4,1 m, daher ge-
ringfügige Reduktion der Fläche für Stellplätze um ca. 1 m in der Länge um gefor-
derte Zufahrtsbreite von 5 m sicherzustellen 

 Fl. Nr. 466/4 
Nach erneuter Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt wird nur eine Zufahrt über 
Wasserburger Straße zur Empfehlung gekennzeichnet und eine Zufahrtsbeschrän-
kung im nördlichen Bereich an der Wasserburger Straße ergänzt. 
In der Begründung unter dem Kapitel „Verwirklichung der Planung“ wird ergänzt, dass 
eine Durchfahrt zwischen Kreuzstraße und Wasserburger Straße aufgrund der Vorga-
ben des Staatlichen Bauamtes unzulässig ist. Der Eigentümer ist informiert und hat 
den o.g. Vorgaben zugestimmt. 

 Fl. Nrn. 463/3, 463/2 und 463/4 
Der Vorgabe des Staatlichen Bauamtes wird gefolgt. Entlang der Wasserburger 
Straße wird wieder eine Zufahrtsbeschränkung eingetragen. Die Lieferzufahrt wird 
entsprechend wieder zur Kreuzstraße orientiert. Aufgrund der geplanten Nutzung als 



sozialtherapeutische Einrichtung ist hier mit einem stark reduzierten Verkehrsaufkom-
men zu rechnen. Daher wird die Querung des Fußweges an der Kreuzstraße durch 
den ruhenden Verkehr der sozialtherapeutischen Einrichtung als hinnehmbar angese-
hen. 

Weitere Hinweise und Empfehlungen: 

 Zu folgenden Hinweisen wird der Anregungen gefolgt und diese werden in der Be-
gründung im Kapitel 6 „Verwirklichung der Planung“ ergänzt: 

o An der St 2092 ist gemäß RAST06 in 3 m Abstand vom Fahrbahnrand der 
Staatsstraße ein Sichtdreieck auf 70 m Länge (gemessen in der Fahr-
spurachse der Staatsstraße) von baulichen Anlagen (auch Parkplätzen) und 
sichtbehindernden Gegenständen aller Art (auch Anpflanzungen) mit einer 
Hohe von mehr als 0,80 m über den anliegenden Fahrbahnen freizuhalten. 

o Neu zu pflanzende Bäume und Sträucher dürfen nur hinter dem bestehenden 
Gehweg, auf Privatgrund und unter Einhaltung der Sichtdreiecke gepflanzt 
werden. Das Lichtraumprofil der Staatsstraße und des Gehwegs ist freizuhal-
ten. 

o Die bestehende Straßenentwässerung der Staatsstraße darf durch die Bau-
leitplanung nicht beeinträchtigt werden. Sämtliche Einmündungen und Zufahr-
ten müssen durch entwässerungstechnische Maßnahmen so gestaltet wer-
den, dass der Staatsstraße kein Oberflächen-, Dach-, oder Niederschlagswas-
ser aus dem Grundstück zufließen kann. 

o Parkplätze im Zuge der Staatsstraße (Rückwärts ausparken) sollte vermieden 
werden. 

 
Folgende Hinweise wurden bereits in der Satzung bzw. Begründung berücksichtigt: 

1. Hinweis zur Freihaltung der Sichtflächen im Bereich der eingetragenen Sichtdreiecke 
ist unter C Hinweise Punkt 9 bereits in der Satzung enthalten. 

2. Hinweis zu Lärmschutzwänden entlang der Staatsstraße auf Privatgrund - siehe 
Festsetzungen zu Einfriedungen unter A 10.2  

3. Hinweise zum Bau von Tiefgaragen – siehe Begründung Kapitel 5.6.1 Verkehrser-
schließung: 

a. Sollte die Tiefgarage einen knappen Abstand zur Staatsstraße ausweisen, 
sollte beim Aushub der Baugrube auf einen entsprechenden Baugrubenver-
bau bzw. eine Spundwand zum Schutz der Straße und des Gehweges ge-
achtet werden. 

b. Der Abstand zur Fahrbahnkante der Staatsstraße sollte so groß wie möglich 
sein (> 5,00 m), da Setzungsschäden meist nicht ausgeschlossen werden 
können, insbesondere dann, wenn diese wieder gezogen oder rückgebaut 
werden. 

c. Vor Beginn der Baugrubenaushebung bzw. vor Spundwandsetzung ist des-
halb unbedingt ein Ortstermin (Beweissicherung) mit der Straßenmeisterei 
Rosenheim Tel.: 08031/290 181 26 zu vereinbaren, um den aktuellen Ist-
Stand der Straße bzw. des Gehweges aufzunehmen und zu dokumentieren. 
Auch nach dem Rückbau der Baugrubensicherung ist ein weiterer Termin mit 
der Straßenmeisterei erforderlich, so dass mögliche Setzungsschäden im 
Soll-Ist Vergleich festgestellt und dann vom Bauherren beseitigt werden kön-
nen und müssen. Dies gilt auch für später auftretende Setzungsschaden. 
Sollten Schäden am Gehweg bzw. der Fahrbahn auftreten die auf die Set-
zung und die Ziehung der Spundwände zurückzuführen sind, müssen diese 
unverzüglich vom Verursacher zu seinen Lasten behoben werden, weshalb 
diese Dokumentation sehr wichtig ist. 



d. Bei der Spundwandsetzung ist auch auf mögliche Leitungen oder Sparten zu 
achten, so dass entsprechende Unterlagen bei den Ver- und Entsorgungsträ-
gern eingeholt werden müssen. Eine rückverankerte Spundwand unter der 
Straße mit Verpressankern ist auszuschließen. 

e. Eine erforderliche Bauwasserhaltung darf nicht über die Staatsstraße und de-
ren Entwässerungseinrichtungen abgeleitet werden. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und den Einwänden im Wesentlichen ge-
folgt: 

 Fl. Nr. 468: Reduktion der Fläche für Stellplätze an der Wasserburger Straße im Nor-
den um ca. 1 m in der Länge. 

 Fl. Nr. 466/4: Kennzeichnung nur einer Zufahrt an Wasserburger Straße und Ergän-
zung einer Zufahrtsbeschränkung im nördlichen Bereich. 

 Fl. Nr. 466/4: Klarstellung in der Begründung unter dem Kapitel „Verwirklichung der 
Planung“, dass eine Durchfahrt zwischen Kreuzstraße und Wasserburger Straße un-
zulässig ist.  

 Ergänzung folgender Hinweise in der Begründung unter dem Kapitel „Verwirklichung 
der Planung“: 

o An der St 2092 ist gemäß RAST06 in 3 m Abstand vom Fahrbahnrand der 
Staatsstraße ein Sichtdreieck auf 70 m Länge (gemessen in der Fahr-
spurachse der Staatsstraße) von baulichen Anlagen (auch Parkplätzen) und 
sichtbehindernden Gegenständen aller Art (auch Anpflanzungen) mit einer 
Hohe von mehr als 0,80 m über den anliegenden Fahrbahnen freizuhalten. 

o Neu zu pflanzende Bäume und Sträucher dürfen nur hinter dem bestehenden 
Gehweg, auf Privatgrund und unter Einhaltung der Sichtdreiecke gepflanzt 
werden. Das Lichtraumprofil der Staatsstraße und des Gehwegs ist freizuhal-
ten. 

o Die bestehende Straßenentwässerung der Staatsstraße darf durch die Bau-
leitplanung nicht beeinträchtigt werden. Sämtliche Einmündungen und Zufahr-
ten müssen durch entwässerungstechnische Maßnahmen so gestaltet wer-
den, dass der Staatsstraße kein Oberflächen-, Dach-, oder Niederschlagswas-
ser aus dem Grundstück zufließen kann. 

o Parkplätze im Zuge der Staatsstraße (Rückwärts ausparken) sollte vermieden 
werden. 

 
Abstimmungsergebnis:  
12 : 5 

 
  



4. Deutsche Bahn AG, Schreiben vom 16.04.2025 

 

 
  



Beschlussvorschlag 
Die Stellungnahme der Deutschen Bahn vom 10.11.2022 wurde bereits umfänglich zur 
Kenntnis genommen. Die 110 kV-Bahnstromlinie mit Schutzstreifen ist nachrichtlich in den 
Planunterlagen dargestellt. Es ergibt sich keine weitere Anpassung. 
 
Abstimmungsergebnis:  
17  : 0 

 
 

5. Landratsamt Rosenheim, Untere Naturschutzbehörde 

 
 

 
 



Beschlussvorschlag: 
Der Anregung der Unteren Naturschutzbehörde wird gefolgt, der Hinweis C 14.1 wird gestri-
chen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
17  :  0 

 
 
 
B. Stellungnahme der Öffentlichkeit 

 
Es gingen keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 66 Kreuz-
straße V ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Marktgemeinderat nimmt zu Kenntnis, dass von Seiten der Öffentlichkeit keine Anregun-
gen, Einwände oder Hinweise eingegangen sind. 
 
Abstimmungsergebnis:  
17  :  0 
 
 

C. Beschluss:  
 
Der Marktgemeinderat beschließt, die vorgeschlagenen Änderungen in den Planungsentwurf 
sowie in die Begründung einzuarbeiten und den geänderten Entwurf erneut auszulegen.  
 
Dabei wird gemäß § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass die Dauer der Auslegung angemes-
sen auf 2 Wochen verkürzt wird und die Einholung der Stellungnahmen auf die von der Än-
derung oder Ergänzung betroffene Öffentlichkeit sowie die berührten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange beschränkt wird. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
17  :  0 
 


